
 
 
 

B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G  

 
Überprüfung der Arbeitsverträge im künstlerischen Bereich des Stadttheaters 
-Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 16.07.2018- 
 
Beratungsabfolge 
 

Sitzung Datum Beschlussqualität 

Stadtrat 26.07.2018 Entscheidung 

 
Hiermit stellen wir folgenden Antrag: 
 
Alle Arbeitsverträge des Stadttheaters im künstlerischen Bereich werden überprüft, ob den 
Mitarbeitern auch ein Vertrag nach TVöD angeboten werden kann. Das Ergebnis der Überprüfung 
wird dem Stadtrat rechtzeitig vor der nächsten Vertragsrunde vorgestellt, um eventuell gewünschte 
Veränderungen beschließen zu können. 
 

Begründung: 
 
Die soziale Verantwortung der Stadt gegenüber ihren Beschäftigten bezüglich langfristiger 
Absicherung gebietet die Anzahl der zeitlich befristeten Arbeitsverträge auf ein Minimum zu 
reduzieren.  
 
Ein Teil der Mitarbeiter beim Stadttheater sind nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt, um 
die für die Freiheit der Kunst erforderliche Flexibilität zu bieten. Die arbeitsvertragliche 
Vereinbarung einer “überwiegend künstlerischen“ Tätigkeit ist für die Zuordnung zum NV-Bühne 
ausreichend. Der Begriff „künstlerisch“ ist allerdings nicht klar und eindeutig definiert, so dass 
einige Tätigkeiten auch anders bewertet werden können. 
 
Im Vergleich zum TVöD bietet der NV-Bühne nur wenig sozialen Schutz:  

 er ist auf Dauer befristet 
 er sieht eine Mindestgage von nur 2000 € vor 
 er hat „Arbeitszeitregelungen“, die soziale Kontakte außerhalb des Theaters erschweren 

 
Dass die Theaterbesucher auf der Bühne nicht immer dieselben Künstler sehen möchten, können 
wir nachvollziehen, daher auch das Recht auf Abwechslung als Sachgrund für Befristung von 
Künstlerverträgen. Wieso aber sollte dies für Beschäftigte im technischen Bereich ebenfalls 
gelten? 
 
 
Beschluss: 
 
Stadtrat vom  26.07.2018 

Der Antrag wird weiter behandelt. Vom zuständigen Referat ist eine Vorlage zu erstellen. 
 
 
 


